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§ 37 EheG Irrtum über Umstände,
die die Person des anderen

Ehegatten betreffen
 EheG - Ehegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Ein Ehegatte kann Aufhebung der Ehe begehren, wenn er sich bei der Eheschließung über solche die Person des

anderen Ehegatten betre ende Umstände geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung

des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten hätten.

(2) Die Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn der Ehegatte nach Entdeckung des Irrtums zu erkennen gegeben hat, daß

er die Ehe fortsetzen will, oder wenn sein Verlangen nach Aufhebung der Ehe mit Rücksicht auf die bisherige

Gestaltung des ehelichen Lebens der Ehegatten sittlich nicht gerechtfertigt erscheint.

In Kraft seit 01.08.1938 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 37 EheG Irrtum über Umstände, die die Person des anderen Ehegatten betreffen
	EheG - Ehegesetz


